
 

 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
KOOKU RECRUITING PARTNERS – INH. MATHIAS MENGEL 

STAND: APRIL 2020

§ 1 GELTUNGSBEREICH 

(1) Für die Geschäftsbeziehungen der Kooku Recruiting 

Partner (nachfolgend „Recruiting Agentur“ genannt) und dem 

rekrutierenden Unternehmen gelten die nachfolgenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen 

des Unternehmens werden nicht anerkannt, es sei denn, die 

Recruiting Agentur stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

Geschäftsbedingungen des Unternehmens gelten nur insoweit, als 

diese den hier vorliegenden Bedingungen nicht widersprechen. Die 

vorliegenden AGB gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte 

zwischen der Recruiting Agentur und dem Unternehmen, ohne dass 

es eines erneuten Hinweises auf die AGB bedarf. 

(2) Für einzelne Projektaufträge gilt die Laufzeit, die in den 

zugrundeliegenden KPI-basierten Aufwandsschätzungen 

angegeben ist. Diese Laufzeit kann nach Absprache mit dem 

Unternehmen variieren. Sobald ein Kandidat eingestellt wurde, gilt 

der Vertrag als erfüllt und endet automatisch – auch vor Ablauf der 

Vertragslaufzeit.  

(3) Die Kündigungsfrist für Projektaufträge und 

Rahmenvertrag beträgt 2 Wochen. In dieser Zeit wird u.a. die 

abschließende Kandidaten- und Kundenkommunikation 

vorgenommen sowie für der Projektabschlussbericht 

ausgearbeitet. Der Aufwand dafür beträgt ca. 15h gesamt. 

§ 2 LEISTUNGEN 

Die Recruiting Agentur vermittelt qualifizierte Fach- und 

Führungskräfte zur Festeinstellung oder für ein anderes 

Vertragsverhältnis (nachfolgend „Kandidaten“) an das 

Unternehmen. Die Recruiting Agentur stellt dem Unternehmen 

hierzu Kandidatenprofile, Lebensläufe und/oder ähnliche 

Informationen über geeignete Kandidaten für die zu besetzenden 

Vakanzen zur Verfügung. Bevor dem Unternehmen die o.g. 

Informationen zur Verfügung gestellt werden, trifft die Recruiting 

Agentur eine Vorauswahl und prüft die grundsätzliche Eignung der 

Kandidaten. 

Zu den Tätigkeiten gehören dabei vor allem: 

• Die Identifizierung geeigneter Personen über soziale 

Netzwerke und Foren und unter Zuhilfenahme des 

persönlichen Netzwerks  

• Ansprache identifizierter Personen auf die zu 

besetzenden Positionen  

• Das Führen telefonischer Kurzinterviews und die 

Motivation der geeigneten Personen zur Kandidatur 

sowie zur Übersendung der Bewerbungsunterlagen 

• Evaluation, Selektion und Übersendung der Unterlagen 

an die Geschäftsführung mit nachfolgenden Inhalten: 

o Mobilität und Verfügbarkeit bezüglich des 

Standortes 

o Zeitliche Verfügbarkeit und Kündigungsfristen 

o Ist- und zukünftiges Wunscheinkommen 

o Kurze fachliche Einschätzung 

• Terminkoordination für persönliche Auswahlgespräche 

im Hause des Auftraggebers 

• Begleitung der Gespräche vor Ort, sofern gewünscht 

• Unterstützung bei den Vertragsverhandlungen 

zwischen Auftraggeber und den vermittelten 

Kandidaten 

§ 3 OBLIEGENHEITEN DES AUFTRAGGEBERS  

 (1) Das Unternehmen hat sicherzustellen, dass der Recruiting 

Agentur alle für die Erbringung der übernommenen Leistungen 

erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig zur 

Verfügung stehen. 

 (2)    Die dem Unternehmen von der Recruiting Agentur 

überlassenen Unterlagen und Informationen zu Kandidaten sind 

ausschließlich für den Zweck der Einstellung eines Kandidaten 

bestimmt. Das Unternehmen ist nicht berechtigt, die Unterlagen 

und Informationen über die Kandidaten – weder im Original noch in 

Kopie – an Dritte weiterzugeben. Unterlagen von Kandidaten sind 

innerhalb eines Monats zu löschen. 

 (3)     Das Unternehmen hat der Recruiting Agentur unverzüglich 

(spätestens 14 Kalendertage) nach Vertragsschluss schriftlich 

davon in Kenntnis zu setzen, dass mit dem von der Recruiting 

Agentur vorgeschlagenen Kandidaten ein Vertrag geschlossen 

worden ist. Weiterhin ist die Recruiting Agentur über die 

Einzelheiten des Vertrages und insbesondere über das vereinbarte 

Bruttogehalt i.S.d. § 4 Abs. 2 der AGB schriftlich in Kenntnis zu 

setzen. Auf Aufforderung ist der Recruiting Agentur eine Kopie des 

abgeschlossenen Vertrages durch den Auftraggeber zur Verfügung 

zu stellen. Sollten die Informationen nicht zur Verfügung gestellt 

werden, kann die Recruiting Agentur die Höhe nach marktüblichen 

Kriterien zur Berechnung der Honorarhöhe schätzen. 

 (4)     Die abschließende Prüfung der Eignung des Kandidaten 

insbesondere die Prüfung von Referenzen, Zeugnissen und anderen 

Qualifikationen obliegt dem Unternehmen. 

 (5)     Eventuell anfallende Reisekosten für Kandidaten, die diesen 

im Rahmen der Präsentation beim Unternehmen entstehen, sind 

durch das Unternehmen direkt zu begleichen. 

 § 4 HONORAR 

 (1)    Die Recruiting Agentur rechnet die Dienstleistungen 

üblicherweise minutengenau zu einem festen Stundensatz und bis 

zu einem vorab anhand von KPIs definierten Höchstbudget ab. Die 

Rechnungsstellung erfolgt monatlich. 

 (2)    Wurde zwischen dem Unternehmen und der Recruiting 

Agentur keine gesonderte Honorarvereinbarung getroffen und 

platziert die Recruiting Agentur erfolgreiche einen Kandidaten bei 

dem Auftraggeber, beträgt das Honorar bei Kandidaten mit einem 

vereinbarten Bruttojahresgehalt von unter 60.000€ pauschal 

9.000€ (+USt.).  



 

 

Beträgt das zwischen Unternehmen und Kandidaten vereinbarte 

Gehalt 60.000€ und mehr oder handelt es sich um freien 

Dienstvertrag, beträgt das Honorat 15% des mit dem Kandidaten 

vereinbarten jährlichen Bruttogehalts bzw. der vereinbarten 

Gesamtvergütung über die ersten 12 Monate der Zusammenarbeit. 

 (3)     Das jährliche Bruttogehalt / die Gesamtvergütung berechnet 

sich aus sämtlichen Vergütungsbestandteilen. Insbesondere 

zählen hierzu die erfolgsunabhängigen und/oder erfolgsabhängigen 

Bestandteile. Erfolgsunabhängige Gehaltszusagen, wie 

beispielsweise Einmalzahlungen, geldwerte Vorteile oder Zulagen 

werden mit ihrem steuerlichen Wert angesetzt. Erfolgsabhängige 

Gehaltszulagen, wie beispielsweise Tantiemen, Boni oder 

Gewinnanteile, werden mit ihrem normalerweise zu erwartenden 

oder üblichen Wert angesetzt. Sachleistungen werden mit ihrem 

geldwerten Vorteil angesetzt. Bei anderen Vertragsverhältnissen 

als Verträgen zur Festanstellung berechnet sich das Bruttogehalt 

an Hand der normalerweise zu erwartenden oder üblichen 

Vergütung. 

 (4)     Als erfolgreich platziert gelten Kandidaten, sofern Sie mit 

dem Unternehmen innerhalb von 12 Monaten nach der 

Kontaktaufnahme durch die Ausübung der Tätigkeiten der 

Recruiting Agentur in ein freiberufliches Verhältnis oder in ein 

Angestelltenverhältnis treten. Der Honoraranspruch entsteht 

unabhängig davon, ob der Recruiting Agentur eine schriftliche 

Bestätigung zur Zusendung von Unterlagen, Vorstellung oder 

Herstellung eines Kontakts durch das Unternehmen vorlag. Dabei 

ist es unerheblich, ob der Kandidat für die ursprünglich 

vorgesehene Position eingestellt wurde oder für jede andere 

Position beim Unternehmen. Es entsteht außerdem ein 

Provisionsanspruch aus der Herstellung des Kontaktes, wenn der 

vorgestellte Kandidat eine feste oder freie Tätigkeit in einem 

anderen Unternehmen aufgenommen hat und es erst danach, 

jedoch innerhalb der genannten 12 Monate, zu einer 

Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kandidat kommt.  

(5) Der Honoraranspruch entsteht ebenfalls, wenn der Kandidat 

innerhalb von 12 Monaten im Konzern des Unternehmens – bspw. 

bei einer anderen Konzerntochter oder Konzernmutter – eingestellt 

wird. 

§ 5 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

(1) Die Recruiting Agentur ist berechtigt, die Ansprüche aus ihren 

Geschäftsverbindungen abzutreten. Zahlungen mit befreiender 

Wirkung können nur an Crefo-Factoring Berlin-Brandenburg GmbH, 

Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße 1, 10787 Berlin geleistet werden, an 

die die Recruiting Agentur Ihre Forderungen im Rahmen eines 

laufenden Factoring-Vertrages übertragen und verkauft hat. 

(2) Sofern nicht anders angegeben liegt das Zahlungsziel bei 30 

Tagen nach Zugang der Rechnung. 

§ 6 GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG  

Die Recruiting Agentur verpflichtet sich, über alle ihm während 

seiner Tätigkeit für das Unternehmen zur Kenntnis gelangten 

geschäftlichen Angelegenheiten desselben und der mit ihm 

verbundenen Unternehmen oder dessen Geschäftspartner, 

insbesondere über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, 

Stillschweigen zu bewahren und diese Informationen weder für 

sich noch für Dritte zu verwenden.  

 

§ 7 HAFTUNG 

 Die Recruiting Agentur schließt jede Haftung für Schäden des 

Unternehmens aus. Von dieser Haftungsbeschränkung 

ausgenommen sind sowohl die Haftung für Schäden aus der 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn 

diese Schäden auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung seitens der 

Recruiting Agentur oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 

Pflichtverletzung ihrer gesetzlichen Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen beruhen, als auch die Haftung für sonstige 

Schäden, wenn diese auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung 

seitens der Recruiting Agentur oder einer vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzung ihrer gesetzlichen Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen beruhen. 

§ 8 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 (1)    Auf Verträge zwischen der Recruiting Agentur und dem 

Unternehmen findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland Anwendung. 

 (2)    Sofern es sich bei dem Unternehmen um einen Kaufmann, 

eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein 

öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand 

für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem 

Auftraggeber und der Recruiting Agentur der Sitz der Recruiting 

Agentur. Der Sitz der Recruiting Agentur ist auch der Erfüllungsort. 

(3)    Die AGB und sämtliche geschlossenen Verträge bleiben auch 

bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in den übrigen 

Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit 

vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine 

Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird ein 

geschlossener Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam. 

 (4) Es gelten ausdrücklich die vorliegenden AGB. 

Geschäftsbedingungen das Unternehmen wird hiermit 

widersprochen. 
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